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Dr. Christian Picker (ZAAR/LMU)     München, den 17.10.2013 

 

Niedriglohn und Mindestlohn 

 

A. Einleitung 

 

B. Der Niedriglohnsektor – eine Bestandsaufnahme 

 

I. Gestörte Vertragsparität im Individualarbeitsverhältnis 

II. Strukturelles Versagen der Tarifautonomie 

III. Subsidiäre Regelungskompetenz des Staates 

 

C. Gesetzlicher Mindestlohn 

 

I. Regelungszweck 

1. Nicht: Vertragliche Leistungsgerechtigkeit 

2. Nicht: Sozialrechtliche Bedarfsgerechtigkeit 

3. Aber: Schutz der sozialen Sicherungssysteme 

a. Verhinderung von „Mitnahmeeffekten“ 

b. Verhinderung von „Lohndumping“ 

c. Ziel: Entlastung des Sozialstaats 

4. Zudem: Schutz der Privatautonomie 
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II. Regelungsalternativen? 

1. Richterliche Sittenwidrigkeitskontrolle 

a. Rechtliche Grundlagen 

b. Funktion: Schutz vertraglicher Austauschgerechtigkeit 

c. Folge: Bloße Korrektur von „Marktausreißern“ 

2.  „Branchenmindestlöhne“ 

a. Allgemeinverbindlicherklärung (§ 5 TVG) 

b. Arbeitnehmer-Entsendegesetz (AEntG) 

c. Mindestarbeitsbedingungsgesetz (MiArbG) 

3. Ergebnis 

 

III. Folgen für die Ausgestaltung 

1. Tarifdispositivität? 

2. Kombination mit sektoralen Mindestlöhnen? 

3. Höhe des Mindestlohns 

4. Besetzung der Kommission 

5. Beteiligung der Koalitionen? 

 

D. Ausblick: „Revitalisierung“ der Tarifautonomie 
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Schaubilder: 

Schaubild 1: 

 

 

Schaubild 2: 
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Quelle: http://doku.iab.de/aktuell/2013/Tarifbindung_2012.pdf 

Gesetzesmaterialien: 
 

1.  AEntG 

§ 1 Zielsetzung 

Ziele des Gesetzes sind die Schaffung und Durchsetzung angemessener Mindestarbeitsbedingungen 

[…] sowie die Gewährleistung fairer und funktionierender Wettbewerbsbedingungen. Dadurch 

sollen zugleich sozialversicherungspflichtige Beschäftigung erhalten und die Ordnungs- und 

Befriedungsfunktion der Tarifautonomie gewahrt werden. 

 

§ 3 Tarifvertragliche Arbeitsbedingungen 

Die Rechtsnormen eines bundesweiten Tarifvertrages finden unter den Voraussetzungen der §§ 4 

bis 6 auch auf Arbeitsverhältnisse zwischen einem Arbeitgeber mit Sitz im Ausland und seinen im 

räumlichen Geltungsbereich dieses Tarifvertrages beschäftigten Arbeitnehmern und 

Arbeitnehmerinnen zwingend Anwendung, wenn der Tarifvertrag für allgemeinverbindlich erklärt 

ist oder eine Rechtsverordnung nach § 7 vorliegt. […] 

 

§ 4 Einbezogene Branchen 

§ 3 gilt für Tarifverträge  

1. des Bauhauptgewerbes […] 

2. der Gebäudereinigung, 

3. für Briefdienstleistungen, 

4. für Sicherheitsdienstleistungen, 

5. für Bergbauspezialarbeiten auf Steinkohlebergwerken, 

6. für Wäschereidienstleistungen im Objektkundengeschäft, 

7. der Abfallwirtschaft einschließlich Straßenreinigung und Winterdienst und 

8. für Aus- und Weiterbildungsdienstleistungen […] 

 

§ 5 Arbeitsbedingungen 

Gegenstand eines Tarifvertrages nach § 3 können sein  

1. Mindestentgeltsätze, die nach Art der Tätigkeit, Qualifikation der Arbeitnehmer und 

Arbeitnehmerinnen und Regionen differieren können […] 
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§ 8 Pflichten des Arbeitgebers zur Gewährung von Arbeitsbedingungen 

(2) Ein Tarifvertrag nach den §§ 4 bis 6, der durch Allgemeinverbindlicherklärung oder 

Rechtsverordnung nach § 7 auf nicht an ihn gebundene Arbeitgeber sowie Arbeitnehmer und 

Arbeitnehmerinnen erstreckt wird, ist von einem Arbeitgeber auch dann einzuhalten, wenn er 

nach § 3 des Tarifvertragsgesetzes oder kraft Allgemeinverbindlicherklärung nach § 5 des 

Tarifvertragsgesetzes an einen anderen Tarifvertrag gebunden ist. 

 

2. BGB 

§ 138 Sittenwidriges Rechtsgeschäft; Wucher 

(1) Ein Rechtsgeschäft, das gegen die guten Sitten verstößt, ist nichtig. 

(2) Nichtig ist insbesondere ein Rechtsgeschäft, durch das jemand unter Ausbeutung der 

Zwangslage, der Unerfahrenheit, des Mangels an Urteilsvermögen oder der erheblichen 

Willensschwäche eines anderen sich oder einem Dritten für eine Leistung Vermögensvorteile 

versprechen oder gewähren lässt, die in einem auffälligen Missverhältnis zu der Leistung stehen. 

 

3. Europäische Grundrechtecharta (EU-GRCharta) 

Art. 31 Gerechte und angemessene Arbeitsbedingungen 

(1) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf gesunde, sichere und würdige 

Arbeitsbedingungen. 

(2) Jede Arbeitnehmerin und jeder Arbeitnehmer hat das Recht auf eine Begrenzung der 

Höchstarbeitszeit, auf tägliche und wöchentliche Ruhezeiten sowie auf bezahlten Jahresurlaub. 

 

4. Europäische Sozialcharta (ESC) 

Art. 4 Das Recht auf ein gerechtes Arbeitsentgelt 

Um die wirksame Ausübung des Rechtes auf ein gerechtes Arbeitsentgelt zu gewährleisten, 

verpflichten sich die Vertragsparteien: 

1. das Recht der Arbeitnehmer auf ein Arbeitsentgelt anzuerkennen, welches ausreicht, um ihnen 

und ihren Familien einen angemessenen Lebensstandard zu sichern; […] 

Die Ausübung dieser Rechte ist durch frei geschlossene Gesamtarbeitsverträge, durch gesetzliche 

Verfahren der Lohnfestsetzung oder auf jede andere, den Landesverhältnissen entsprechende 

Weise zu gewährleisten. 
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5. SGB II 

§ 9 Hilfebedürftigkeit 

(1) Hilfebedürftig ist, wer seinen Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus dem zu 

berücksichtigenden Einkommen oder Vermögen sichern kann und die erforderliche Hilfe 

nicht von anderen, insbesondere von Angehörigen oder von Trägern anderer 

Sozialleistungen, erhält. 

 

§ 10 Zumutbarkeit 

(1) Einer erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person ist jede Arbeit zumutbar, es sei denn, dass  

1. sie zu der bestimmten Arbeit körperlich, geistig oder seelisch nicht in der Lage ist, 

2. die Ausübung der Arbeit die künftige Ausübung der bisherigen überwiegenden Arbeit 

wesentlich erschweren würde, weil die bisherige Tätigkeit besondere körperliche Anforderungen 

stellt, 

3. die Ausübung der Arbeit die Erziehung ihres Kindes oder des Kindes ihrer Partnerin oder ihres 

Partners gefährden würde; die Erziehung eines Kindes, das das dritte Lebensjahr vollendet hat, ist 

in der Regel nicht gefährdet, soweit die Betreuung in einer Tageseinrichtung oder in Tagespflege 

im Sinne der Vorschriften des Achten Buches oder auf sonstige Weise sichergestellt ist; die 

zuständigen kommunalen Träger sollen darauf hinwirken, dass erwerbsfähigen Erziehenden 

vorrangig ein Platz zur Tagesbetreuung des Kindes angeboten wird, 

4. die Ausübung der Arbeit mit der Pflege einer oder eines Angehörigen nicht vereinbar wäre und 

die Pflege nicht auf andere Weise sichergestellt werden kann, 

5. der Ausübung der Arbeit ein sonstiger wichtiger Grund entgegensteht. 

(2) Eine Arbeit ist nicht allein deshalb unzumutbar, weil  

1. sie nicht einer früheren beruflichen Tätigkeit entspricht, für die die erwerbsfähige 

leistungsberechtigte Person ausgebildet ist oder die früher ausgeübt wurde, 

2. sie im Hinblick auf die Ausbildung der erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person als 

geringerwertig anzusehen ist, 

3. der Beschäftigungsort vom Wohnort der erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person weiter 

entfernt ist als ein früherer Beschäftigungs- oder Ausbildungsort, 

4. die Arbeitsbedingungen ungünstiger sind als bei den bisherigen Beschäftigungen der 

erwerbsfähigen leistungsberechtigten Person, 

5. sie mit der Beendigung einer Erwerbstätigkeit verbunden ist, es sei denn, es liegen begründete 

Anhaltspunkte vor, dass durch die bisherige Tätigkeit künftig die Hilfebedürftigkeit beendet 

werden kann. 

(3) Die Absätze 1 und 2 gelten für die Teilnahme an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit 

entsprechend. 
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§ 11 Zu berücksichtigendes Einkommen 

(1) Als Einkommen zu berücksichtigen sind Einnahmen in Geld oder Geldeswert abzüglich der nach 

§ 11b abzusetzenden Beträge mit Ausnahme der in § 11a genannten Einnahmen. Als Einkommen 

zu berücksichtigen sind auch Zuflüsse aus darlehensweise gewährten Sozialleistungen, soweit sie 

dem Lebensunterhalt dienen. Der Kinderzuschlag nach § 6a des Bundeskindergeldgesetzes ist als 

Einkommen dem jeweiligen Kind zuzurechnen. Dies gilt auch für das Kindergeld für zur 

Bedarfsgemeinschaft gehörende Kinder, soweit es bei dem jeweiligen Kind zur Sicherung des 

Lebensunterhalts, mit Ausnahme der Bedarfe nach § 28, benötigt wird. 

(2) Laufende Einnahmen sind für den Monat zu berücksichtigen, in dem sie zufließen. Zu den 

laufenden Einnahmen zählen auch Einnahmen, die an einzelnen Tagen eines Monats aufgrund 

von kurzzeitigen Beschäftigungsverhältnissen erzielt werden. Für laufende Einnahmen, die in 

größeren als monatlichen Zeitabständen zufließen, gilt Absatz 3 entsprechend. 

(3) Einmalige Einnahmen sind in dem Monat, in dem sie zufließen, zu berücksichtigen. Sofern für 

den Monat des Zuflusses bereits Leistungen ohne Berücksichtigung der einmaligen Einnahme 

erbracht worden sind, werden sie im Folgemonat berücksichtigt. Entfiele der Leistungsanspruch 

durch die Berücksichtigung in einem Monat, ist die einmalige Einnahme auf einen Zeitraum von 

sechs Monaten gleichmäßig aufzuteilen und monatlich mit einem entsprechenden Teilbetrag zu 

berücksichtigen. 

§ 31 Pflichtverletzungen 

(1) Erwerbsfähige Leistungsberechtigte verletzen ihre Pflichten, wenn sie trotz schriftlicher 

Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis  

1. sich weigern, in der Eingliederungsvereinbarung oder in dem diese ersetzenden Verwaltungsakt 

nach § 15 Absatz 1 Satz 6 festgelegte Pflichten zu erfüllen, insbesondere in ausreichendem 

Umfang Eigenbemühungen nachzuweisen, 

2. sich weigern, eine zumutbare Arbeit, Ausbildung, Arbeitsgelegenheit nach § 16d oder ein nach 

§ 16e gefördertes Arbeitsverhältnis aufzunehmen, fortzuführen oder deren Anbahnung durch 

ihr Verhalten verhindern, 

3. eine zumutbare Maßnahme zur Eingliederung in Arbeit nicht antreten, abbrechen oder Anlass 

für den Abbruch gegeben haben. 

Dies gilt nicht, wenn erwerbsfähige Leistungsberechtigte einen wichtigen Grund für ihr Verhalten 

darlegen und nachweisen. 

(2) Eine Pflichtverletzung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist auch anzunehmen, wenn  

1. sie nach Vollendung des 18. Lebensjahres ihr Einkommen oder Vermögen in der Absicht 

vermindert haben, die Voraussetzungen für die Gewährung oder Erhöhung des 

Arbeitslosengeldes II herbeizuführen, 

2. sie trotz Belehrung über die Rechtsfolgen oder deren Kenntnis ihr unwirtschaftliches Verhalten 

fortsetzen, 
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3. ihr Anspruch auf Arbeitslosengeld ruht oder erloschen ist, weil die Agentur für Arbeit das 

Eintreten einer Sperrzeit oder das Erlöschen des Anspruchs nach den Vorschriften des Dritten 

Buches festgestellt hat, oder 

4. sie die im Dritten Buch genannten Voraussetzungen für das Eintreten einer Sperrzeit erfüllen, 

die das Ruhen oder Erlöschen eines Anspruchs auf Arbeitslosengeld begründen. 

 

6. SGB III 

§ 140 Zumutbare Beschäftigungen 

(1) Einer arbeitslosen Person sind alle ihrer Arbeitsfähigkeit entsprechenden Beschäftigungen 

zumutbar, soweit allgemeine oder personenbezogene Gründe der Zumutbarkeit einer 

Beschäftigung nicht entgegenstehen. 

 

7. TVG 

§ 5 Allgemeinverbindlichkeit 

(1) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann einen Tarifvertrag im Einvernehmen mit 

einem aus je drei Vertretern der Spitzenorganisationen der Arbeitgeber und der Arbeitnehmer 

bestehenden Ausschuss auf Antrag einer Tarifvertragspartei für allgemeinverbindlich erklären, 

wenn  

1. die tarifgebundenen Arbeitgeber nicht weniger als 50 vom Hundert der unter den 

Geltungsbereich des Tarifvertrags fallenden Arbeitnehmer beschäftigen und 

2. die Allgemeinverbindlicherklärung im öffentlichen Interesse geboten erscheint. 

Von den Voraussetzungen der Nummern 1 und 2 kann abgesehen werden, wenn die 

Allgemeinverbindlicherklärung zur Behebung eines sozialen Notstands erforderlich erscheint. 

(2) Vor der Entscheidung über den Antrag ist Arbeitgebern und Arbeitnehmern, die von der 

Allgemeinverbindlicherklärung betroffen werden würden, den am Ausgang des Verfahrens 

interessierten Gewerkschaften und Vereinigungen der Arbeitgeber sowie den obersten 

Arbeitsbehörden der Länder, auf deren Bereich sich der Tarifvertrag erstreckt, Gelegenheit zur 

schriftlichen Stellungnahme sowie zur Äußerung in einer mündlichen und öffentlichen 

Verhandlung zu geben. 

(3) Erhebt die oberste Arbeitsbehörde eines beteiligten Landes Einspruch gegen die beantragte 

Allgemeinverbindlicherklärung, so kann das Bundesministerium für Arbeit und Soziales dem 

Antrag nur mit Zustimmung der Bundesregierung stattgeben. 

(4) Mit der Allgemeinverbindlicherklärung erfassen die Rechtsnormen des Tarifvertrags in seinem 

Geltungsbereich auch die bisher nicht tarifgebundenen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. 
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(5) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann die Allgemeinverbindlicherklärung eines 

Tarifvertrags im Einvernehmen mit dem in Absatz 1 genannten Ausschuß aufheben, wenn die 

Aufhebung im öffentlichen Interesse geboten erscheint. Die Absätze 2 und 3 gelten 

entsprechend. Im Übrigen endet die Allgemeinverbindlichkeit eines Tarifvertrags mit dessen 

Ablauf. 

(6) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann der obersten Arbeitsbehörde eines Landes 

für einzelne Fälle das Recht zur Allgemeinverbindlicherklärung sowie zur Aufhebung der 

Allgemeinverbindlichkeit übertragen. 

(7) Die Allgemeinverbindlicherklärung und die Aufhebung der Allgemeinverbindlichkeit bedürfen 

der öffentlichen Bekanntmachung. 


